
Ohne Aussprache fasste der Rat der Stadt Sankt Augustin nachfolgenden Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Änderung folgender Paragraphen der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Musikschule der Stadt 
Sankt Augustin: §§ 5 und 8. 
 


